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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM  13/235/2018 
 

Straßenausbaubeiträge: Aktuelles Vorgehen der Stadt 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

06.02.2018 Ö Kenntnisnahme  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

20.02.2018 Ö Kenntnisnahme  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

20.02.2018 Ö Kenntnisnahme  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

21.02.2018 Ö Kenntnisnahme  

Stadtrat 22.02.2018 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ref. II, Ref. VI 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Mitte Januar 2018 wurde angekündigt, dass die Straßenausbaubeiträge in Bayern abgeschafft 
werden sollen. Bei der Stadtverwaltung häufen sich seitdem Nachfragen zum Thema. 
 
Die Stadtverwaltung verschickt derzeit keine Gebührenbescheide mehr. Darüber, wie die künftige 
verbindliche Regelung aussehen wird, liegen noch keine abschließenden Informationen vor. Das 
Gesetzgebungsverfahren steht noch am Anfang. Die anstehenden Investitionsprojekte werden von 
der Verwaltung fortgeführt, wobei auf etwaigen Informationsveranstaltungen zu Maßnahmen der-
zeit keine Informationen über das künftige Verfahren der Kostenbeteiligung gegeben werden kön-
nen. 
 
Straßenausbaubeiträge können erst dann erhoben werden, wenn eine Maßnahme vollständig ab-
geschlossen ist. Dies bezieht zum Beispiel Grünpflanzung und Straßenbeleuchtung mit ein. Aus 
den Jahren 2003 bis 2015 sind daher geleistete Straßenbauinvestitionen in Höhe von ca. 8,5 Milli-
onen Euro noch nicht abgerechnet und aus diesen Maßnahmen stehen noch ca. zwei Millionen 
Euro Straßenausbaubeiträge aus.  
 
In den Jahren 2017 bis 2021 sind Investitionen in Höhe von 13,5 Millionen Euro vorgesehen. Die 
Verwaltung war bisher davon ausgegangen, dass sich davon 4,4 Millionen Euro aus Straßenaus-
baubeiträgen finanzieren.  
 
Aus Sicht der Stadt Erlangen ist die baldige Herstellung eines rechtssicheren Rahmens für kom-
munales Handeln im Bereich der Finanzierung von Straßenbauinvestitionen dringend erforderlich. 
Dies gilt für noch nicht vollständig abgeschlossene Maßnahmen ebenso wie für die in den kom-
menden Jahren geplanten Maßnahmen. 
 
 
 
Anlagen:  
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III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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